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§ 1 Geltungsbereich / Allgemeines (§ 84 Abs. 1 Nr. 2 NBauO)  
 

(1) Räumlicher Geltungsbereich 

Diese örtliche Bauvorschrift gilt für die Grundstücke innerhalb des festgesetzten allgemeinen 

Wohngebietes (WA, gemäß § 4 BauNVO) im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Nr. 1 „Ahnwende III“, Neufassung, Ortschaft Gamsen in den Grenzen, die sich aus dem anlie-

genden Übersichtsplan ergeben. Der Übersichtsplan ist Bestandteil dieser Satzung.  

 

(2) Sachlicher Geltungsbereich 

Diese Satzung regelt:  

a) Die Gestaltung von Gebäuden 

b) die Art, Gestaltung oder Einordnung von Werbeanlagen 

c) die Gestaltung, Art und Höhe von Einfriedungen  

d) die Gestaltung der nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke  
e) die Begrünung baulicher Anlagen. 

 

(3) Alle in dieser Satzung in Klammern genannten §§ beziehen sich auf die Niedersächsische Bau-

ordnung (NBauO) in der bei Inkrafttreten dieser örtlichen Bauvorschrift geltenden Fassung.  

 

(4) Bei Doppelhäusern und aneinander gebauten Gebäuden und Gebäudeteilen ist die Gestaltung 

aufeinander abzustimmen.  

 

(5) Bei Maßnahmen im Bestand hat eine einheitliche Ausführung Vorrang vor den Gestaltungsbe-

stimmungen dieser Satzung.  

 

 
§ 2 Dächer (§ 84 Abs. 3 Nr. 1 und 7 NBauO) 

 

(1) Auf Hauptgebäuden sind ausschließlich beidseitig geneigte Dächer z.B. Satteldächer, versetzte 

Pultdächer, Walm- und Krüppelwalmdächer, schiefhüftig geneigte Dächer (Dächer mit unter-

schiedlich geneigten Dachflächen) mit einer Dachneigung von 28 bis 55 Grad zulässig.  

 

(2) Bei mit Bepflanzungen dauerhaft begrünten Dächern ist auch eine geringere Dachneigung zu-

lässig.  
 

(3) Für die Dacheindeckung sind nur Dachziegel/Dachsteine in den Farbtönen  

 

Naturrot / Ziegelrot  

(in Anlehnung an die RAL-Farbnummern 2001-Rotorange, 3016-Korallenrot und 8004-Kupfer-

braun),  

 

Braun  

(in Anlehnung an die RAL-Farbnummern 8002-Signalbraun, 8011-Nussbraun und 8014-Sepiabraun,  

 

Grau / Graublau / Anthrazit  

(in Anlehnung an die RAL-Farbnummern 7015-Schiefergrau, 7016-Anthrazitgrau, 7021-Schwarz-

grau, 7043-Verkehrsgrau B, 5004-Schwarzblau, 5008-Graublau und 5011-Stahlblau)  

 

zulässig.  
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Diese Bestimmungen gelten nicht für Solaranlagen, verglaste Flächen und mit Bepflanzungen be-

grünte Dächer.  

 

(4) Je Dach ist nur eine durchgehende Farbe für die Ziegel oder Dachsteine zulässig.  

 

(5) Dächer von Garagen, Carports, Wintergärten, Windfängen, überdachten Terrassen, sowie An- 

und Ausbauten bis zu 50 % der Größe der Grundfläche des Hauptgebäudes, an das angebaut 

bzw. das ausgebaut wird, sind von den Regelungen nach Abs. 1-5 ausgenommen.  

 

(6) Gebäudeformen, die nur aus dem Dachraum bestehen (sog. Nur-Dach-Häuser) sind unzulässig.  

 

(7) Dachterrassen sind zulässig.  

 

 

 

§ 3 Einfriedungen, Sichtschutzvorrichtungen (§ 84 Abs. 3 Nr. 3 NBauO) 
 
 

1. Als Bezugshöhe für Einfriedungen wird die Höhenlage der öffentlichen Verkehrsfläche entlang 

der jeweiligen Grenze zum Baugrundstück zugrunde gelegt. Angegeben ist die maximale Höhe 

der Einfriedung (einschl. Pfostenüberstand und Bodenabstand).  

 

2. Entlang von öffentlichen Verkehrs- und Erschließungsflächen sind an den straßenseitigen Grund-

stücksgrenzen und bis zur straßenseitigen Baugrenze Einfriedungen nur bis zu einer Höhe von 

1,20 m über dem Bezugspunkt gemäß Abs. 1 zulässig. Von der Höhenbeschränkung ausgenom-

men sind lebende Hecken und Maschendrahtzäune/Stabmattenzäune in Verbindung mit leben-

den Hecken.  

 

3. Sichtschutzwälle sind nicht zulässig.  

 

Hinweise:  

Entlang der übrigen Grundstücksgrenzen gelten die Höhenbegrenzungen gemäß der Niedersächsi-

schen Bauordnung (NBauO).  

 

Aus Gründen der Verkehrssicherheit gelten in Bereichen von Straßeneinmündungen und Kreuzungen 

(Sichtfelder) nach Niedersächsischem Straßengesetz (NStrG), § 31 ggf. geringere Höhen für Einfrie-

dungen.  
 

 
§ 4 Gestaltung von Werbeanlagen (§ 84 Abs. 3 Nr. 2 NBauO) 
 

1. Großflächige Werbung (Werbefläche größer als 2,50 m²) und Leuchtreklame (Werbeanlagen 

mit wechselndem oder bewegtem Licht, wie z.B. Lichtlaufanlagen, Blinkbeleuchtung, Wand-

projektionen) sowie akustische Werbung sind nicht zulässig.  

 

2. Signal- und Neonfarben (bestimmt in etwa durch die RAL-Farb-Nr. 1026, 2005, 2007, 3024 

und 3026) sind unzulässig.  

 

Hinweis:  

Innerhalb von allgemeinen Wohngebieten (§ 4 BauNVO) sind gemäß § 50 Abs. 4 Niedersächsischer 

Bauordnung (NBauO) Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung zulässig.  
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§ 5 Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen (§ 84 Abs. 3 Nr. 6 NBauO) 

 

1. Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind, soweit diese Flächen nicht für eine an-

dere zulässige Nutzung erforderlich sind, gemäß § 9 Abs. 2 NBauO als Grünfläche anzule-

gen. Das Abdecken von nicht überbauten Grundstücksflächen mit mineralischen Materia-

lien (z.B. Kies, Schotter, Split, Stiefmütterchenkies usw.) oder mit künstlichen Materialien 

und/oder Vliesen oder Folien ist unzulässig (Ausschluss von sogenannten „Schottergär-

ten“).  

 

 

§ 6 Ordnungswidrigkeiten (§ 80 Abs. 3 und 5 NBauO) 
 

Ordnungswidrig handelt gemäß § 84 Abs. 1, 3 und 6 NBauO i.V.m § 80 NBauO, wer als Bau-

herr/Bauherrin, Entwurfsverfasser/Entwurfsverfasserin oder Unternehmer/Unternehmerin vor-

sätzlich eine Maßnahme durchführt oder durchführen lässt, die nicht den Anforderungen der 

§§ 2-6 dieser örtlichen Bauvorschrift entspricht. Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geld-
buße von bis zu 500.000 Euro geahndet werden.  

 

 

 

 

Gifhorn,  

 

 

S T A D T   G I F H O R N 

 

Siegel 

Matthias Nerlich 

Bürgermeister 
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A) Allgemeines 

 

Die Stadt Gifhorn ist Mittelzentrum im Landkreis Gifhorn. Zur Stadt gehören die Ortschaften 

Gamsen, Kästorf, Neubokel, Wilsche und Winkel. Nach regionalplanerischen Zielvorgaben im 

Regionalen Raumordnungsprogramm für den Großraum Braunschweig 2008 des 

Regionalverbands Großraum Braunschweig (RROP)1 ist der Stadt Gifhorn die Funktion des 

Mittelzentrums zugewiesen.  

Die Stadt ist charakterisiert durch ihre Lage zwischen den Oberzentren Braunschweig und 

Wolfsburg. Mit den Bundesstraßen B 4 und B 188 sowie der Kreisstraße K 114 ist die 

Kernstadt gut in das regionale und überregionale Verkehrsnetz eingebunden. Im Süden der 

Stadt befindet sich der Bahnhof Gifhorn an der Fernbahnstrecke Hannover – Wolfsburg – 

Berlin. Zugleich liegt der Bahnhof an der Regionalbahnstrecke Braunschweig – Gifhorn – 

Uelzen. An dieser Strecke liegt auch der Stadtbahnhof Gifhorn.  

Die Stadt Gifhorn hat gegenwärtig rund 43.600 Einwohner (Einwohnermelderegister des 

Landkreises Gifhorn, Stand 31.12.2020).  

 

 

1. Raumordnung und Landesplanung 
 

Der Stadt Gifhorn ist im Landesraumordnungsprogramm (LROP) für Niedersachsen von 20172 

und im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) von 2008 des Regionalverbandes Groß-

raum Braunschweig (ehemals Zweckverband Großraum Braunschweig)1 die Funktion eines 

Mittelzentrums (II 1.1.1 (7)) zugewiesen. Sie ist Standort mit der besonderen Entwicklungsauf-

gabe Erholung (III 2.4 (10)) sowie Tourismus (III 2.4 (10)). Die Bundessstraße B 4 und die Bun-

desstraße B 188 sind dort als Hauptverkehrsstraßen dargestellt. Das Stadtgebiet wird in Ost-

West- und Nord-Süd-Richtung durch Haupteisenbahnstrecken mit Regionalverkehr (IV 1.3 (2)) 

erschlossen.  

Für den Satzungsbereich ist bauleitplanerisch gesicherte Fläche festgelegt (II 1.1).  

 

Mit der örtlichen Bauvorschrift zum Bebauungsplan Nr. 1 „Ahnwende III“, Neufassung, Ort-

schaft Gamsen sollen für den betreffenden Bereich Regelungen getroffen werden, um den 

Ortscharakter, der durch die Bautypen dieser Zeit bestimmt ist, zu sichern.  

Die Stadt erachtet ihre Ziele insofern als an die Ziele und Grundsätze der Raumordnung und 

Landesplanung angepasst.  

 

 

2. Entwicklung des Plans / Rechtslage 
 

Für den gesamten Bereich der örtlichen Bauvorschrift zum Bebauungsplan Nr. 1 „Ahnwende 

III“, Neufassung, Ortschaft Gamsen liegt ein rechtskräftiger Bebauungsplan vor, der jedoch 

keine Gestaltungsvorschriften beinhalten. Traditionell sind diese älteren Wohnquartiere 

Gifhorns durch Satteldächer geprägt. Moderne Neubauten mit Flachdächern wirken hier wie 

Fremdkörper. Durch Staffelgeschosse erscheinen Gebäude zudem, als hätten sie ein 

Geschoss mehr als die benachbarten Gebäude mit Satteldächern. Dadurch wirken sie höher 

                                                        
1 Regionales Raumordnungsprogramm für den Großraum Braunschweig 2008 in der aktuellen Fassung (RROP)   

des Regionalverbands Großraum Braunschweig 
2 Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 1994, Ergänzung 2017 (LROP) 
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und wuchtiger und können auf die Nachbargebäude eine erdrückende Wirkung ausüben. 

Um dies zu vermeiden und den Siedlungscharakter in der Ortschaft Gamsen zu sichern, wird 

eine örtliche Bauvorschrift aufgestellt.  

 

Eine Umweltprüfung und ein Umweltbericht sind für örtliche Bauvorschriften nicht 

erforderlich, da Gestaltungsregelungen keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt 

haben.  

 

Der örtlichen Bauvorschrift liegt die Niedersächsische Bauordnung in der aktuellen Fassung 

zugrunde. 

 

 

3. Geltungsbereich / Aktueller Zustand des Plangebietes 
 

Das Plangebiet befindet sich nördlich des Grünzuges an der „Bruno-Kuhn-Straße“, zwischen 

den Straßen „Am Sportplatz“ im Westen, „Hamburger Straße“ im Osten sowie „Ahnen-

wende“ und „Elbinger Weg“ im Norden. Es umfasst eine Fläche von ca. 10,13 Hektar.  

Es handelt sich faktisch um ein Wohngebiet mit klassischer Einfamilienhausbebauung aus 

den 1960er Jahren und zugehörigen Ziergartenflächen. Das Gebiet ist durchzogen von Anlie-

gerstraßen, die die Grundstücke erschließen. Südlich und westlich des Plangebietes befinden 

sich ausgedehnte Grün- und Sportanlagen sowie eine Kita.  

Im Rahmen der Neufassung des Bebauungsplanes erfolgen Regelungen zur Gestaltung, 

insbesondere zu Gebäudehöhen und Dachformen und zu Vorgärten.  

 

Das Siedlungsbild im Quartier ist geprägt durch die bestehende Bebauung mit Satteldächern. 

Noch überwiegen eingegrünte Vorgärten und prägen somit das Straßenbild. Dieses optisch 

positive Erscheinungsbild verbunden mit seiner hohen Wohnqualität soll erhalten werden. 

Aus diesem Grund wird eine örtliche Bauvorschrift aufgestellt, in der insbesondere 

Regelungen zu den Dachformen, den Gebäudehöhen sowie zu der Gestaltung der nicht 

überbauten Grundstücksflächen getroffen werden.  

 

 

4. Notwendigkeit der Planaufstellung, Ziele, Zwecke und Auswirkungen der Planung 
 

Die vorliegende Satzung hat vor allem die Zielsetzung, die quartiertypischen Merkmale der 

Bausubstanz zu erhalten. Durch Instandsetzung, Modernisierung sowie Um- oder Anbau von 

Gebäuden sollen keine Beeinträchtigungen der Ortsgestalt eintreten. Da dies jedoch bereits 

auf einigen Grundstücken zu beobachten ist, ist die Aufstellung einer ÖBV erforderlich. Neu-

baumaßnahmen sollen sich in Maßstab und den prägenden Gestaltungselementen wie ins-

besondere Dächer und Einfriedungen in das vorhandene, ausgewogene Ortsbild einfügen.  

 

Es wird eine örtliche Bauvorschrift erstellt, die die Entstehung von geneigten Dächern dort 

vorschreibt, wo das Stadtbild bisher durch ebensolche geprägt ist.  

Im Rahmen einer Ortsbegehung wurde festgestellt, dass zu hohe Einfriedungen entlang der 

Straßen das Straßenbild einengen und bedrückend wirken. Die Anlage von tristen „Schotter-

flächen“ anstatt bepflanzter, grüner Gärten beeinträchtigt zudem immer stärker das Orts-

bild. Darüber hinaus erfolgen aus ökologischen Gründen insbesondere zur Verbesserung des 

Kleinklimas, zur Niederschlagswasserrückhaltung bzw. zur klimafreundlichen Energienutzung 
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Vorgaben zur Begrünung von Dächern auf Nebengebäuden, Garagen und Carports. Alterna-

tiv sind diese Flächen mit Anlagen für die Nutzung der Sonnenenergie zu versehen.  

 

Die örtliche Bauvorschrift enthält also Regelungen zur Gestalt der Dachformen und Dachnei-

gungen sowie zur Gestaltung von Einfriedungen, Vorgärten und Werbeanlagen. So wird ein 

in sich stimmiges und harmonisches Ortsbild gewährleistet.  

 

Im Rahmen von Ortsbegehungen und der Sichtung von Luftbildern (Senkrecht- und Schräg-

aufnahmen) fand eine Bestandsaufnahme der Gebäudestruktur und des Siedlungsbildes 

statt. Alle in dieser ÖBV enthaltenen Regelungen wurden nach Abwägung der öffentlichen 

und der privaten Interessen gegeneinander und untereinander getroffen. Dabei lassen die 

gewählten Regelungen ausreichend große Spielräume für individuelle Gestaltungen und 

stellen keine außergewöhnlichen Belastungen für die Grundstückseigentümer dar. Diese 

ÖBV legt einen Rahmen fest, der sowohl den öffentlichen Interessen an einem ungestörten 

Siedlungsbild in diesem Wohnquartier als auch den Interessen der Eigentümer an einer 

möglichst freien Gestaltung ihres Eigentums Rechnung trägt und eine ausgewogene Balance 

zwischen diesen Belangen darstellt.  
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B) Inhalte der örtlichen Bauvorschrift 

 

1. Örtliche Bauvorschrift 
 

Mit der örtlichen Bauvorschrift werden für die nunmehr als allgemeines Wohngebiet festge-

setzten Bereiche des Bebauungsplanes aus den 1960er Jahren Regelungen getroffen, um 

den Ortscharakter, der durch die Bautypen dieser Zeit bestimmt ist, zu sichern. Bis auf we-

nige Ausnahmen sind im Plangebiet durchgängig Gebäude mit Satteldächern vorhanden. 

Diese eigenen sich zudem besonders für die Einrichtung von Solaranlagen.  

Zur Sicherung eines ausgewogenen Straßenbildes wird die Höhe der Einfriedungen im 

Straßenraum begrenzt und ein Abdecken der nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke 

mit mineralischen und künstlichen Materialien ausgeschlossen. Letzteres dient über die 

Gestaltung hinaus dem Kleinklima und somit dem ökologischen Gleichgewicht des 

Stadtquartiers.  

 

Die Regelungen haben vor allem die Zielsetzung, die quartiertypischen Merkmale der Bau-

substanz zu erhalten. Durch Instandsetzung, Modernisierung sowie Um- oder Anbau von Ge-

bäuden sollen keine Beeinträchtigungen des Ortsbildes eintreten. Da dies jedoch bereits auf 

einigen Grundstücken zu beobachten ist, ist die Aufstellung einer ÖBV erforderlich. Neubau-

maßnahmen sollen sich in Maßstab und den prägenden Gestaltungselementen wie insbe-

sondere Dächer und Einfriedungen in das vorhandene, ausgewogene Ortsbild einfügen.  

 

 

Zu § 1 Geltungsbereich / Allgemeines 
 
(1) Räumlicher Geltungsbereich  

Der räumliche Geltungsbereich dieser örtlichen Bauvorschrift erstreckt sich auf die 

festgesetzten allgemeinen Wohngebiete gemäß § 4 BauNVO im Geltungsbereich des 

vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 1 „Ahnwende“, Neufassung, Ortschaft Gamsen. Dies ist 

im Wesentlichen der Bereich zwischen „Immenberg“ im Osten, „Am Sportplatz“ im Westen, 

der Straße „Ahnenwende“ im Norden sowie dem Grünzug an der „Bruno-Kuhn-Straße“ im 

Süden.  

Der Bereich soll gestalterisch möglichst einheitlich, unter Berücksichtigung der bisherigen 

Bauarten und -formen, gehandhabt werden. Der genaue Geltungsbereich ist dem 

angefügten Plan zu entnehmen, der Bestandteil dieser Satzung ist.  

 

(2) Sachlicher Geltungsbereich  

Diese örtliche Bauvorschrift erstreckt sich auf die für das Ortsbild im Wohngebiet wichtigen 

Elemente und regelt die Gestaltung der Dächer (Dachfarbe, Dachform und -neigung), der 

Einfriedungen und der nichtbebauten Grundstücksflächen sowie die Art und Gestaltung von 

Werbeanlagen. Durch diese Regelungen soll sichergestellt werden, dass der durch typische 

Dachfarben und -formen geprägte Ortscharakter in diesen Wohnquartieren gewahrt wird. 

Gleichzeitig wird durch die im betreffenden Bebauungsplan festgelegten Höhenregelungen 

eine Disharmonie in der Gebäudehöhe vermieden. Die Regelungen zu den Einfriedungen 

werden erforderlich, um auch im Zuge von Nachverdichtungen eine großzügige Wirkung im 

Straßenraum bzw. im öffentlichen Raum zu sichern. Die Regelungen zur Gestaltung der nicht 

bebauten Grundstücksflächen sind ebenfalls aus Gründen der optischen Wirkung im 
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Straßenraum getroffen worden. Sie dienen darüber hinaus auch ökologischen Aspekten 

insbesondere im Hinblick auf die Schutzgüter Boden, Wasser und die Artenvielfalt.  

 

(3) Rechtliche Grundlage  

Rechtliche Grundlage für die Bestimmungen dieser Satzung ist die Niedersächsische 

Bauordnung (NBauO) in der Fassung, wie sie bei Rechtkraft dieser Satzung gilt.  

 

(4) Farbnummern 

Um anwendbare Regelungen zur Farbgestaltung treffen zu können, wird auf die Farbkarte 

RAL-840-HR Bezug genommen. 

 

(5) Doppelhäuser, aneinander gebaute Gebäude und Gebäudeteile 

Zur Gewährleistung eines harmonischen Gesamtbildes von zusammenhängenden Gebäuden 

oder Doppelhäusern wird geregelt, dass in diesen Fällen die Gestaltung aufeinander 

abzustimmen ist. Dabei hat eine einheitliche Ausführung Vorrang vor den Bestimmungen 

dieser Satzung.  

Damit ist sichergestellt, dass z.B. an einem Doppelhaus, das aus zwei Hausteilen besteht aber 

optisch wie ein Gebäude wirkt, und auch an Reihenhäusern, die als Ensemble wirken, keine 

unterschiedliche Ausführung möglich ist. Dies würde einen zu starken Bruch in der 

Gestaltung bedeuten und sich negativ auf das Ortsbild auswirken. Das optische Gesamtbild 

eines Gebäudes ist dabei wichtiger als die Umsetzung der Regelungen dieser Satzung. Denn 

dies könnte z.B. bei Doppelhäusern dazu führen, dass die jeweiligen Haushälften 

unterschiedlich gestaltet sind, was gerade vermieden werden soll.  

 

(6) Maßnahmen im Bestand  

Für Maßnahmen im Bestand gilt gleiches wie für Doppelhäuser und aneinander gebaute 

Gebäude. Auch hier ist das optische Gesamtbild eines Gebäudes durch eine einheitliche 

Ausführung wichtiger als die Umsetzung der Regelungen dieser Satzung.  

 

 

Zu § 2 Dächer 
 

Dächer als wesentliches Merkmal von baulichen Anlagen bestimmen das gestalterische 

Gesamtbild eines Siedlungsbereiches entscheidend. Daher werden, was die Formen der 

Dächer angeht, Regelungen für die Zukunft getroffen, die dem Ortsbild dieses Quartiers 

Rechnung tragen, aber auch genügend Raum für individuelle Gestaltungen lassen.  

 

(1) 

Es wird bestimmt, dass auf Hauptgebäuden beidseitig geneigte Dächer (wie z.B. 

Satteldächer, versetzte Pultdächer, Walm- und Krüppelwalmdächer) mit einer Dachneigung 

von 28 – 55 ° zulässig sind.  

 

(2) 

Für begrünte Dächer werden Ausnahmen zugelassen. Mit Bepflanzungen begrünte Dächer 

wirken – über ihren ökologischen und energetischen Wert hinaus – auch optisch als 

Ergänzung der öffentlichen und privaten Grünstrukturen wie Bäume, Gehölze, Hecken oder 

Gebäudeberankungen. Sie tragen somit als natürliches Element zur Einbindung von 

Gebäuden in die Grünstruktur bei. Die sonst prägende Dachneigung tritt dabei optisch 

zurück. Das städtebauliche Ziel einer möglichst harmonischen und für dieses Quartier 
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typischen Dachlandschaft, auf der das Auge des Betrachters „ruhen“ kann, wird dadurch 

nicht gefährdet oder in Frage gestellt.  

 

(3 und 4) 

Als Dachfarben werden die bisher üblichen, und das Gebiet prägenden Farben von Naturrot 

über Braun zu Grau zugelassen. Dies greift die überwiegend im Plangebiet vorhandenen 

Dachformen und -farben auf und führt diese weiter. Dabei ist je Dach nur eine 

durchgehende Farbe zugelassen, um keinen optischen Bruch auf einer Dachfläche zu haben. 

 

(5) 

Garagen und Carports sowie Wintergärten, Windfänge, überdachte Terrassen und Anbauten 

bis zu 50 % der Grundfläche des Hauptgebäudes sind von dieser Regelung ausgenommen, da 

diese nicht in dem Maße ortsbildprägend sind und massiv wirken wie die Hauptgebäude. 

Durch die gewählten Regelungen werden ausreichende Spielräume eröffnet, um bei der 

Gestaltung der geneigten Dächer auch die berechtigten Wünsche z.B. nach der Schaffung 

von Wohnraum im ausgebauten Dach zu berücksichtigen.  

 

(6) 

Da Gebäude, die nur aus einem Dachraum bestehen (sog. Nur-Dach-Häuser), ebenso wie 

Gebäude mit Flachdach untypisch für diesen Siedlungsbereich sind und das Ortsbild 

beeinträchtigen würden, sind diese ausgeschlossen.  

 

Diese Regelungen werden in Abwägung insbesondere der Gestaltungsfreiheit der Bauherren 

und einem weitgehend einträchtigen Ortsbild für vertretbar und sinnvoll erachtet. Auch 

stehen unter den getroffenen Regelungen ausreichend Spielräume für individuelle 

Gestaltungen offen ohne das Gesamtbild zu stören oder gar zu beeinträchtigen. Ein 

weitgehend aufeinander abgestimmtes Ortsbild sorgt für eine stimmige Optik beim 

Betrachter und die Identifikation der Bevölkerung mit dem jeweiligen Quartier.  

 

 

Zu § 3 Einfriedungen, Sichtschutzvorkehrungen  
 

(1-3) 

Um eine angemessene großzügige Gestaltung des Straßenraumes unter Einbeziehung der 

Vorgärten zu sichern, wird bestimmt, dass entlang von öffentlichen Verkehrs- und 

Erschließungsflächen an den straßenseitigen Grundstücksgrenzen bis zur straßenseitigen 

Baugrenze Einfriedungen nur bis zu einer Höhe von 1,20 m über der Bezugshöhe dieser 

örtlichen Bauvorschrift zulässig sind. So wird eine großzügige Wirkung im öffentlichen Raum 

unter Einbeziehung der Vorgärten gewährleistet. Lebende Hecken aus heimischen 

Laubgehölzen sind von den Höhenbeschränkungen ausgenommen, da sie keine so massive 

Wirkung erzielen wie blickdichte Zäune, Palisaden, Mauern oder auch Sichtschutzwälle, 

sondern eine optische Verbindung mit Grünstrukturen wie Bäumen, Gehölzen oder 

Gebäudeberankungen bilden. Unter diesem Gesichtspunkt ist es auch vertretbar, höhere 

Maschendrahtzäune bzw. Stabmattenzäune zuzulassen, sofern sie in Verbindung mit 

lebenden Hecken stehen.  

 

Diese Regelungen gelten aus Gründen eines möglichst großzügigen Straßenbildes, denn 

Einfriedungen und Vorgärten wirken als eine Art „Visitenkarte“ ihrer Eigentümer und 
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letztlich auch aller Straßenanlieger und sind somit in das öffentliche Siedlungsbild 

einbezogen.  

 

Außerdem wird durch diese Regelungen erreicht, dass der Straßenraum von Haus zu Haus 

als Frischluftschneise wirken kann, die das Kleinklima im Quartier verbessert. Mit der 

Regelung, dass Hecken von der Höhenbegrenzung ausgenommen sind, soll zudem ein Anreiz 

zur Begrünung geschaffen werden. Hecken bieten Lebensraum für Kleingetier und tragen zur 

Artenvielfalt bei. Auch wirken sie unter ökologischen Aspekten im Hinblick auf die Sauer-

stoffneubildungsrate positiv und binden CO².  

 

 

Zu § 4 Gestaltung von Werbeanlagen 
 

(1 und 2) 

Überdimensionierte und farblich aufdringliche Werbeanlagen (z.B. in Signalfarben oder mit 

bewegtem Licht) können das Ortsbild erheblich beeinträchtigen. Gemäß § 50 NBauO sind 

diese in allgemeinen Wohngebieten zwar nur an der Stätte der Leistung erlaubt. Da aber in 

einem allgemeinen Wohngebiet Gewerbebetriebe - wenn auch eingeschränkt - zulässig sind 

oder ausnahmsweise zugelassen werden können, werden vorsorglich auch hierfür 

Regelungen zu den Werbeanlagen getroffen. Zumal es sich bei dem Plangeltungsbereich um 

ein innenstadtnahes Gebiet im rückwärtigen Bereich der von Gewerbebetrieben geprägten 

„Hamburger Straße“ handelt. Die vorhandene, überwiegend wohngebietstypische 

Gebäudestruktur aus überwiegend Einfamilien-Wohnhäusern verträgt keine großflächige 

oder auffällige Werbung. Großflächige Werbeanlagen würden mittels auffälliger, bunter 

Farben und Abbildungen die Aufmerksamkeit erregen wollen und somit das Siedlungsbild 

beeinträchtigen. Als Definition der Großflächigkeit wurden die gängigen Werbeformate als 

Orientierung herangezogen. Aufgrund ihrer Wirkung sind demnach Werbeanlagen, die 

weniger als 2,50 m² groß sind, für das Ortsbild noch verträglich und somit vertretbar.  

 

 

Zu § 5 Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen 
 

In der Niedersächsischen Bauordnung, § 9 Abs. 2, ist geregelt, dass nicht überbaute 

Grundstücksflächen als Grünfläche anzulegen sind, soweit diese Flächen nicht für eine 

andere zulässige Nutzung erforderlich sind. Hier ist vorgesehen, dass die Gestaltung der 

Grünflächen mit lebenden Pflanzen erfolgen soll. Weil Vorgärten ganz wesentlich zum 

optischen Erscheinungsbild des öffentlichen Straßenraumes beitragen, nimmt die örtliche 

Bauvorschrift diese Regelung auf und konkretisiert diese. Dort wo üblicherweise Gehölze, 

Stauden und Grünflächen das Straßenbild prägen wirken Kies- und Schotterflächen im 

Siedlungsbild trist und sogar verunstaltend. Der Straßenraum verödet und erscheint 

entsprechend trostlos. Um dem entgegenzuwirken wird das Abdecken von Flächen, die nicht 

überbaut sind bzw. für Zuwegungen und Stellplätze auf dem Grundstück benötigt werden, 

mit mineralischen oder künstlichen Materialien (Kies und Schotter, Glasbruch, Kunststoffe, 

Folien usw.) ausgeschlossen. Dadurch soll ein durchgrüntes Straßenbild in diesem 

gewachsenen Siedlungsgebiet erhalten bleiben.  

 

Darüber hinaus leisten Grünflächen und Gehölze in den Vorgärten einen Beitrag zum Schutz 

vor Überhitzung, begünstigen das Kleinklima, tragen zu einer größeren Artenvielfalt bei und 

halten Oberflächenwasser insbesondere bei Starkregenereignissen zurück.  
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Alle nicht überbauten Grundstücksflächen werden so unter ökologischen Aspekten für die 

Schutzgüter Boden und Wasser gesichert. Durch mit Pflanzen begrünte Flächen wird die 

Artenvielfalt begünstigt. So wird zur Biodiversität beigetragen und eine Vorsorge für ein 

gutes Kleinklima getroffen. Die Regelungen dienen somit zusätzlich dem Klimaschutz und 

wirken nachhaltig.  

 

 

Zu § 6 Ordnungswidrigkeiten 
 

(1 und 2) 

Mit dem Verweis auf den Tatbestand der Ordnungswidrigkeit bei Nichtbeachtung dieser 

örtlichen Bauvorschrift sowie der Festsetzung der Höhe einer möglichen Geldbuße wird 

darauf hingewiesen, dass besonderer Wert auf die Einhaltung der Vorschriften bei allen 

Maßnahmen in diesem bestehenden Siedlungsgebiet gelegt wird, um eine Einbindung der 

Baukörper sowie der Außenanlagen in das Ortsbild sicherzustellen.  

 

 
 
2. Umweltbelange  
 

2.1 Naturschutz und Klima 

Mit der vorliegenden ÖBV sollen neben vorrangig gestalterischen Zielen auch Ziele des Natur-

schutzes und der Verbesserung des innerörtlichen Kleinklimas erreicht werden. So werden mit 

dem Ausschluss von sogenannten „Schottergärten“ neben einer positiven Gestaltung des Stra-

ßenraumes auch ökologische Aspekte berücksichtigt. Denn durch die Anlage von Grünflächen, 

Stauden und Gehölzen erfolgt eine erhöhte Niederschlagswasserrückhaltung, eine Abkühlung 

des Wohnumfeldes, eine Reduzierung des CO2-Gehaltes der Luft, eine Produktion von Sauer-

stoff und Bindung von Feinstaub sowie eine Belebung der Artenvielfalt insbesondere von In-

sekten, Kleinsäugern und Vögeln. Dies gilt auch für die Regelungen zur Dachbegrünung von 

Nebengebäuden, Garagen und Carports.  

 

2.2 Immissionen 

Durch den Ausschluss von sogenannten „Schottergärten“ und Vorgaben zur Dachbegrünung 

wird die Anlage von Grünflächen und Gehölzen gefördert. Diese tragen wesentlich zur Rein-

haltung und Bindung von Schadstoffen in der Luft und auch zur Pufferung von Schall bei.  

 

2.3 Altlasten 

Altlasten sind im Geltungsbereich dieser ÖBV nicht bekannt.  

 

2.4 Denkmalpflege / Ortsbild 

Die Regelungen zur Gebäudegestaltung tragen zum Erhalt eines harmonischen Siedlungs- und 

Ortsbildes bei. Sie fördern den Erhalt typischer Gebäude aus vergangenen Bauphasen und die-

nen somit auch der Denkmalpflege.  
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3. Hinweise aus Sicht der Fachplanungen  

 

 - Kampfmittelbeseitigung: 
 

Durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landesamtes für Geoinformation und 

Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) wurden mit Datum vom 17.09.2020 

Luftbildauswertungen des Geltungsbereiches durchgeführt. Dabei wurde keine Verdacht auf 

Abwurfkampfmittel festgestellt.  

Sollten sich Hinweise auf Kampfmittel ergeben oder bei Erdarbeiten Hinweise auf 

Kampfmittel gefunden werden, ist umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das 

Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst direkt zu benachrichtigen.  

 

 

 - Immissionsschutz: 
 

Anmerkung:  

Die Regelungen der vorliegenden Satzung beziehen sich auf gestalterische Aspekte von 

Gebäuden und Freiflächen. Bauliche Maßnahmen werden dadurch nicht initiiert. Insofern 

können keine Festsetzungen zu ggf. erforderlichen Immissionsschutzmaßnahmen in der 

vorliegenden örtlichen Bauvorschrift erfolgen. Im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 1 

„Ahnwende III“, Neufassung, Ortschaft Gamsen wird insbesondere auf die benachbarte 

Sportanlage und die damit verbundene Vorbelastung durch Immissionen im Plangebiet 

hingewiesen und eine Abwägung der Belange durchgeführt.  

 

 

 - Sonstiges: 
 

wird nach dem Planverfahren ergänzt 

 

 

4. Ablauf des Planverfahrens 
 

4.1 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

 

wird nach dem Planverfahren ergänzt 

 

 

4.2 Beteiligung der Behörden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und Nachbargemein-

den  

 

wird nach dem Planverfahren ergänzt 

 

 

4.3 Öffentliche Auslegung / Beteiligung der Behörden, sonstiger Träger öffentlicher Be-

lange und Nachbargemeinden  

 

wird nach dem Planverfahren ergänzt 
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C) Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a BauGB 
 

1. Ziele der Planung  

 

Die Aufstellung der örtlichen Bauvorschrift zum Bebauungsplan Nr. 1 „Ahnwende III“, Neufas-

sung, Ortschaft Gamsen ist erforderlich, um für den Bereich des bestehenden Quartiers Rege-

lungen zu treffen, die sicherstellen, dass auch durch zeittypische Bebauung das prägende Orts-

bild gewahrt bleibt. Die örtliche Bauvorschrift enthält daher Regelungen zur Gestalt der Dach-

formen und Dachneigung. So wird ein harmonisches Ortsbild gewährleistet. Aus ökologischen 

Gründen werden wahlweise Dachbegrünungen oder Solaranlagen für Nebengebäude, Gara-

gen und Carports vorgegeben.  

Einfache Regelungen zu Werbeanlagen sollen ein Siedlungsbild wahren, das nicht durch auf-

fällige Werbung beeinträchtigt wird.  

Ebenso werden insbesondere zur Höhe von Einfriedungen und zur Vorgartengestaltung Rege-

lungen getroffen. Dies sichert eine großzügige und ausgewogene Straßenraumgestaltung, 

beugt Disharmonien im Straßenbild vor und dient darüber hinaus dem Klimaschutz und der 

Artenvielfalt.  

 

 

2. Berücksichtigung der Umweltbelange und der Beteiligungsverfahren / Abwägung 

 

Umweltbelange wurden durch Regelungen zu Begrünungen und Nutzung von Solarenergie 

berücksichtigt.  
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D) Verfahrensvermerk 

 
Die Begründung hat mit der zugehörigen örtlichen Bauvorschrift gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

vom ________________ bis ________________ öffentlich ausgelegen. Sie wurde unter 

Behandlung / Berücksichtigung der zu der örtlichen Bauvorschrift eingegangenen 

Stellungnahmen in der Sitzung am _____________ durch den Rat der Stadt Gifhorn 

beschlossen.  

 

 

 

 

Gifhorn, den  

 

 

S T A D T   G I F H O R N 

 

 

Matthias Nerlich 

Bürgermeister 


